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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Der BeschwerdefUhrer unterzog sich im März 1997 der 

vollständigen europäischen Eignungsprüfung. Mit 

Schreiben vom 1. Oktober 1997 wurde ibm mitgeteilt, dais 

er gemAg Entscheidung der Prüfungskommission von 

24. September 1997 die Prufung nicht bestanden habe urid 

seine Prflfungsarbeiten mit folgenden Noten bewertet 

worden seien: 

4 - 	ausreichend 

5 - 	nicht ausreichend 

7 - 	nicht ausreichend 

6 - 	nicht dusreichend 

II. 	Mit Brief vom 30. November 1997 wandte sich der Vater 

des Beschwerdeführers, selbst zugelassener Vertreter, 

mit ailgemeinen Anregungen für die Anderung der 

Eignungsprüfung sowie konkreten Beansta.ndungen der 

Prüfung von 1997 an den Vorsitzenden der Prufungs-

kommission. Insbesondere ersuchte er darum, die 

Prüfungsarbeiten B und D seines Sohnes jeweils mit der 

Note 4 zu bewerten. Für den Fall, dag eine soiche 

Anderung der Bewertung eine formelle Beschwerde 

voraussetzen soilte, wies er auf eine beigefugte 

Beschwerdeschrift gleichen Datuxns hin, mit weicher er 

namens und mit Vollmacht seines Sohnes als dessen 

Vertreter (Artikel 27 (4) VEP in Verbindung mit 

Artikel 17 der Vorschriften in Disziplinar-

angelegenheiten von zugelassenen Vertretern [AB1. EPA 

1978, 91], VDV) Beschwerde einlegte. Seine Ausführungen 

ira Brief an den Vorsitzenden der Prüfungskommission 

soliten in diesem Fall als Begründung der Beschwerde 

gelten. Die Prüfungskommission hat der Beschwerde nicht 

abgeholfen und sie der Beschwerdekammer in Disziplinar-

angelegenheiten vorgelegt. 
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Dem Präsidenten des Europäischen Patentamts sowie dem 
Prãsidenten des Rats des Instituts der zugelassenen 
Vertreter wurde gemAS Artikel 27 (4) VEP in Verbindung 
mit Artikel 12, Satz 2 VDV Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben, die aber keiner von ihnen ergrifferi hat. 

Mit Schreiben vom 25. April 1998 beantragte der 
Beschwerde führer eine beschleunigte Behandlung der 
Beschwerde und Akteneinsicht in die Unterlagen, die zu 
der Bewertung der PrUfungsergebnisse gefUhrt hatten. 
Hilfsweise beantragte er die Durchfuhrung einer 
mUndiichen Verhandiung. 

In einer Aniage zur Ladung zur mflndlichen Verhandlung 
vom 4. September 1998 machte die Karnmner auf ihre 
beschränkte Oberprüfungsbefugnis gem&& Artikel 27 (1) 

VEP aufmerksam. Zur beantragteri Akteneinsicht wies sie 
darauf hin, dais Regel 9 (2) der Ausfuhrungsbestimniungen 
zu den VEP nur vorsehe, alien Bewerbern, die die PrUfung 
nicht bestanden haben, die Arbeiten und die Bewertungs-
bögen mit den Einzelheiten zur Notengebung zuzusenden, 
was im vorliegenden Fall auch gescheheri sei. 

Der Beschwerdeftihrer nahm dazu mit Schreiben vomn 
20. Oktober 1998 Steliung. Er machte unter anderem 
folgendes geltend: 

i) 	Im "Compendium 1997, Aufgaben A & B, 
Elektrotechnik/Mechanik" sei als mogliche 
richtige Lösung der PrUfungsarbeit B em 
Patentanspruch angegeben, dessen Gegenstand 
mangels ausreichender Of fenbarung eines 
Teilmerkmals gar rxicht ausfuhrbar sei. Die 
Prüfungsaufgabe B sei damit auf eine falsche 
Lösung gerichtet gewesen. Der Beschwerdeführer 
habe das betreffende Teilmerkmai bewu9t 
vermieden. Seine Lösung entspreche - bis auf 
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stilistische Abweichungen - der im "Examiner's 

Report" im Compendium angegebenen Ideallosung für 

den zu forrnulierenden Hauptanspruch. Er habe 

damit nicht nur nachweislich eine richtige Lösung 

angegeben, sondern auch noch einen sachlichen 

Fehier in der Prüfungsaufgabe erkannt, so dais ibm 

die beste Note für die Prufungsaufgabe B, d. h. 

die Note 1, zustehe. Statt dessen habe die 

Prufungskommission befunden, dais er die 

Prüfungsaufgabe B mit der Note 5 nicht bestanden 

habe. Damit habe sie die Grenzen ihres Ermessens 

Uberschrit ten. 

Auch Frage 5 der PrUfungsaufgabe D, Tell I, sei 

auf eine sachlich falsche Lösung gerichtet 

gewesen. Die Fragestellung enthalte den Hinweis 
auf eine zurückgewiesene "Anmeldung" eines 

Mandanten. Der Sachfehler liege darin, dais, den 
Bewerbern nicht zur Kenritnis gebracht worden sel, 

urn was für eine zurückgewiesene "Anmeldung" es 

sich dabei handein soilte. Aus dem Zusammenhang 

habe geschlossen werden müssen, dais es sich nicht 
urn eine europaische Patentanmeldung handelte. 

Derinoch gehe die im "Compendium 1997, Aufgabe D" 

angegebene Losung falschlicherweise gerade davon 

aus. Der Beschwerdeführer habe dagegen richtig 
erkarint, dais es darauf ankoimne, urn was für eine 

zuruckgewiesene "Anxneldung" es sich handelte und 

insbesondere, ob diese zum gegebenen Zeitpunkt 

schon veröffentlicht war. Er habe damit nicht nur 

den Sachfehler in der Fragestellung erkannt, 

sondern in seiner Antwort eine sachlich richtige 

Lösting angegeben. Deshaib stehe ibm die höchste 

Bewertung für den gesamten, entsprechenderi Tell 

der Prufungsaufgabe zu, d. h. 45 Punkte für den 

Tell D I. 
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iii) 	Schlielilich machte der Beschwerdeführer gelterid, 

die zur Verfugung stehenden PrUfungszeiten seien 

so kurz, da:& sie nicht für eine vollstä.ndige, mit 

der maximalen Purxktzahl zu bewertende Lösung 

ausreichten. Dies sei dadurch zu belegen, dais 

allein zum Lesen der Prufungsaufgaben (Teil D I) 

11 Minuten und zwn Abschreiben der entsprechenden 

Losurigen aus dem "Compendium 1997, Aufgabe D" 

rund 144 Minuten benotigt wurden, wobei die 

Prüfungszeit aber blog 135 Minuten betrage. 

Berflcksichtige man noch die Uberlegurigszeit, so 

werde für eine vollstàndige Lösung eine 

Gesamtzeit von etwa 240 Minuten benotigt. 

Entsprechend soilten die bisherigen Prüfungs-

zeiten urn 60 bis 80 % erhoht werden. Für die 

Bewertung seiner Prüfungsarbeit D bedeute dies, 

dais die ibm zugesprochene Punktzahl urn 80 % 

erhöht werden soilte. 

Die Kammer bat die Prufungskommission am 

12. November 1998 urn eine Stellungnabme zur 

beanstandeten Bewertung der Prflfungsaufgabe B. Mit 

Schreiben vom 26. November 1998 gab eines der Mitglieder 

des zustandigen Prüfungsausschusses eine soiche 

Stellungnahrne ab. Darin wurde darauf hingewiesen, da1 

der vom Beschwerdeführer als Lösung von Aufgabe B 

vorgelegte Patentanspruch gegenfiber der Ideallosung 

mehrere urtnötige Beschrankungen aufweise. Diese 

Stellungnabme wurde am 30. November 1998 an den 

Beschwerdeführer weitergeleitet. 

Am 3. Dezernber 1998 wurde in Anwesenheit des Vertreters 

des BeschwerdefUhrers und einer Vertreterin des 

Pràsidenten des Europàischen Patentamts mündlich 

verhandelt. Der Beschwerdeführer war nicht anwesend. Der 

Vertreter des BeschwerdefUhrers bekräftigte die 

bisherigen Ausfflhrungen des Beschwerdeführers und 
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vertrat die Ansicht, dag dessen Lösung von Aufgabe B 

keirie unnötigen Beschrãnkungen enthalten habe. 

IX. 	Der Beschwerdeführer beantragte: 

1. 	a) seiner Prflfungsarbeit B die Note 1 zuzuerkennen; 

seiner Prufungsarbeit D die Note 4 zuzuerkenrien; 

einen Grundsatzentscheid in dem Sinne zu fallen, dais 

einem Kandidaten, der in einer auf eine sachlich 

falsche Lösung gerichteten Prufungsaufgabe den 

Sachfehler erkannt und in seiner Prüfungsarbeit 

demgegenüber eine sachlich richtige Lösung angegeben 

hat, für die gesarnte Prufungsaufgabe die beste Note 

bzw. bei zweiteiligen Prüfungsaufgaben die höchste 

Bewertung für den gesamten entsprechenden Teil der 

Prufungsaufgabe zuzuerkennen; 

einen Grundsatzentscheid in dem Sinne zu fallen, dais 

die Prüfungszeit für eirie vollstàndige, mit der 

maximalen Punktzahl zu bewertende Losung der 

Prüfungsaufgabe ausreichend sein mug und demgem.&S die 

Prufungszeiten auf mindestens das Anderthalbf ache der 

bisher geltenden Prüfungszeiten zu erhohen sind; 

2. 	das Beschwerdeverfahren bis zur Wiederholung der 

Prüfungsaufgabe C durch den Beschwerdeführer 

auszusetzen, falls die Kainmer zu dem Schlug kommt, dais. 

dent Antrag 1. b) und/oder dent Antrag 1. a) oder dem 

Antrag 1. a) mit der Abanderung Note 2, 3 oder 4 

stattgegeben werden könnte. 
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Exits cheidungsgründe 

Zulässigkeit der Beschwerde 

Der Brief des Vaters des Beschwerdeführers an den 

Vorsitzenden der Prflfungskornmission vom 

30. November 1997 karin zusaznmen mit der ibm beigefügten 

Beschwerdeschrift nicht anders verstanden werden als die 

Einlegung einer Beschwerde nach Artikel 27 (2) VEP. Die 

im Brief damit verbun.dene Bedingung (vgl. oben Ziff. II) 

1st als ein Antrag auf Abhilfe aufzufassen. Da die 

Prufungskornmission nach Artikel 27 (3) VEP ohnehin zur 

Durchführung eines Abhilfeverfahrens verpflichtet war, 

kommt der genanntthi Bedingung keine verfahrensrechtliche 

Bedeutung zu. Die Beschwerde 1st daher zulässig. 

Zur Uberpriifungsbefugnis der Kammer 

Die Anträge 1. a) und 1. b) des Beschwerdeführers 

betreffen die Bewertung seiner Prufungsarbeiten B und D 
durch die PrUfungskornmission. Artikel 27 (1) VEP sieht 

vor, dais gegen die Entscheidungen der Prüfungskornmission 

"nur wegen Verletzung dieser Vorschriften oder einer bel 

ihrer DurchfUhrung arizuwendenden Bestirnmung Beschwerde 

erhoben werden kann". Die Befugnis der Kaxnmer beschränkt 

sich daher auf die Uberprüfung, ob die VEP, die 

Durchfuhrungsbestiinmungen dazu oder hoherrangiges Recht 

richtig angewande worden sind. Eine sachliche 

UberprCifung der Bewertung der Arbeiten durch die 

PrUfungskoznmission entzieht sich der Kainmer, soweit 

nicht schwerwiegende und eindeutige Fehier nachgewiesen 

sind, die durch Anwendung von Rechtsgrundsätzen 

nachprüfbar sind (vgl. Entscheidurigen D 1/92, AB1. EPA 

1993, 357; D 6/92, AB1. EPA 1993, 361; D 15/96 vom 

5. Nai 1998). Der Beschwerdeführer macht geltend, die 

Prüfungskornmission habe mit der beanstandeten Bewertung 
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das ihr zusteheride Erinessen überschritten. Nur in dieser 

Hinsicht sind die Anträge 1. a) und 1. b) des 

Beschwerdeführers (siehe oben Ziff. IX) zu prUferi. 

	

3. 	Zzm Anbrag 1. a) 

	

3.1 	BezUglich Antrag 1. a) beruft sich der Beschwerdeführer 

darauf, die Aufgabe B sei sachlich falsch gewesen, was 

er erkannt habe. Ein bestimmtes, für die vorgesehene 

Lösung wichtiges Teilmerkmal ("... dais sich die beiden 

Räder in jeder Nockenstellung gegenseitig daran hindern, 

den Kontakt mit der Nockenoberflàche zu verlieren ...") 

sei aufgrund der Arimeldungsunterlagen zu Aufgabe B 

inangels ausreichender Of fenbarung nicht ausführbar 

gewesen. 

Dabei übersieht der Beschwerdefuhrer, dais die Bewerber 

gemAS den "Anweisurigen an die Bewerber" die in der 

PrUfungsaufgabe geriannten Tatsachen als gegeben 

voraussetzen und bei der Beantwortung von diesen 

Tatsachen ausgehen soilten. Zu diesen Tatsachen gehört 

im vorliegenden Fall, daI - wie in den Unterlagen zur 

Aufgabe B zu jedem der dort beschriebenen Ausfuhrungs-

beispiele ausdrücklich erwähnt wird - "die Geometrie des 

Nechanismus derart ausgelegt (ist), daS sich die beiden 

Räder in jeder Nockenstellung gegeriseitig daran hindern, 

den Kontakt mit der Nockenoberfläche zu verlieren" (vgl. 

Seite 2, Zeilen 10 - 12; 21 - 23; 28 - 29). Dies war 

damit von den Bewerbern bei der Lösung der Aufgabe B 

nicht in Frage zu stellen. Dazu bestand auch keinerlei 

Anlai,, da der gemAS Aufgabenstellung zu beantwortende 

Bescheid eine entsprechende Beanstandung gar nicht 

enthielt. 

Der Beschwerdeführer kann aus semen nachtraglich 

vorgebrachten Oberlegungeri zur mangeinden AusfUhrbarkeit 

des genannten Teilmerkxnals aber auch deshaib nichts für 
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sich ableiten, weil in seiner Prufungsarbeit 

entsprechende Hinweise nicht enthalten sind. Gemäi. den 

"Anweisungen an die Bewerber" hätte es ibm frei 

gestanden, seiner Lösung entsprechende Anmerkungen 

beizufUgen. Der Beschwerdeführer kan.n aus semen Hinweis 

auf die Prufungsarbeit A in diesem Zusarnmenhang nichts 

zu semen Gunsten herleiten, da nach Regel 4 der 

Ausführungsbestimrnung zu den VEP jede Prüfungsaufgabe so 

zu bewerten ist, als bestehe die Prüfung nur aus dieser 

Aufgabe. 

3.2 	TJnabhängig von diesen Argumenten besteht der 

Beschwerdeführer auierdem darauf, seine Losung habe 

- was den Hauptanspruch aribelangt - den Bedingungen für 

elne ideale Lösung entsprochen, die im "Compendium" 

genannt seien. Dies trif ft nach der Stellungnahme der 

Prufungskoinmission (vgl. oben Ziff. VII) jedoch insofern 

nicht zu, als der von Beschwerdefflhrer vorgeschlagene 

Patentanspruch u. a. das Merkmal enthält, dais "beide 

Räder mit derselben Nockenoberfläche in Kontakt stehen". 

Dieses Merkmal wurde gemai Ziff. 2.2 des "Examiners' 

Report on Paper B/1997" als urinötige Einschränkung 

beurteilt. Entsprechendes gilt für weitere Merkmale in 

Patentanspruch des Beschwerdefflhrers, wie die als 

unnotig beurteilte Beschränkung des Anspruchs auf eine 

AusfUhrung "mit einem ersten Arm und einem dritten Arm, 

die je ein Rad tragen" (vgl. Ziff. 2.7 und 2.8 des 

"Examiners' Report on Paper B/1997"). 

Arxgesichts dieser Abweichungen von der in "Compendium" 

als gut gewurdigten Losung, kommt die Karnmer zu den 

Ergebnis, dag die Bewertung der PatentansprUche des 

Beschwerdeführers (12 von 24 möglichen Punkten) 

jedenfalls nicht in Widerspruch zu den dort angegebenen 

Beurteilungskriterien steht. Eine weitergehende 

Uberprüfung steht der Karomer nicht zu. 
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3.3 	Insgesaxnt kann die Kainmer in der Bewertung der 
PrUfurigsaufgabe B durch die Prufungskornmission deshaib 
keinen Rechtsfehler feststellen. Angesichts dieses 
Ergebnisses ist die Bewertung der Prüfungsarbeit B des 
BeschwerdefUhrers nicht zu beanstanden. Es besteht damit 
weder eine Grundlage dafür, dem Antrag 1. a) 
stattzugeben, noch eine Neubewerturig der Prüfungs-
arbeit B im Hinblick auf die gem&S Antrag 2 hilfsweise 
beantragten Noten 2, 3 oder 4 vorzunehxnen. 

	

4. 	Zum Anbrag 1. b) 

Zurn Antrag 1. b) macht der Beschwerdeführer geltend, 
Frage 5 der Prüfunsaufgabe D, Teil I, sei auf eine 
sachlich falsche Lösung gerichtet gewesen, da die 
richtige Antwort gemaE "Compendium 1997, Aufgabe D" von 
Voraussetzungen ausgegangen sei, die in der Aufgabe 
nicht genarint worden seien. Da in Frage 5 lediglich von 
einer "zurückgewiesenen Anmeldung" rlie Rede sei, habe 
nicht davon ausgegangen werden können, daZ es sich dabei 
urn eine zurückgewiesene europäische Patentanineldung 
gehandelt habe. Die richtige Antwort hätte damit nur in 
einer entsprechenden Rückfrage an den Mandanteri bestehen 
konnen. 

Auch wenn einzuräumen ist, da1. die beanstandete 
Fragestellung in bezug auf die dort erwähnte 
zurückgewiesene Anmeldung mehrere Möglichkeiten 
offen1äit, so liegt es in einer Prüfung, die sich auf 
das europäische Patentsystem bezieht, doch nahe, in der 
Antwort auch den Fall einer zurückgewiesenen 
europäischen Patentarixneldung zu berucksichtigen. Wie 
sich aus der Antwort des Beschwerdeführers ergibt, hat 
er diese Moglichkeit durchaus erkarint, dafür aber keine 
richtige Lösung angegeben. Der Beschwerdeführer kann 
auch nicht für sich geltend machen, die richtige Antwort 
hätte in elner Ruckfrage an den Nandanten bestanden, 
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denn in seiner Arbeit fehit ein entsprechender Hinweis. 
Zudem hätten jedenfalls die Relevanz einer soichen 
Rückfrage und dainit die Probleme erörtert werden mUIen, 
die sich bei dem Fall einer zurückgewiesenen 
europâischen Patentanxneldung ergeben. Dai! die 
Prufungskornmission dem Beschwerdeführer für Frage 5 
keine Punkte zuerkannte, ist unter diesen Umständen 
zuxnirxdest nicht als Uberschreitung ihres pf1ichtgemäIen 
Ermessens zu beurteilen. 

Selbst werin aber dem Beschwerdeführer für seine Aritwort 
auf Frage 5 die voile Punktzahl (d. h. 4 Punkte) 
zuerkannt worden ware, hätte dies an seiner Note 6 für 
die PrUfungsaufgable D nichts andern können, denn zur 
Note 5 fehien mehr als 7 Punkte und zur Note 4 mehr als 
17 Punkte. Auch deshaib besteht keine Grundlage dafür, 
dem Antrag 1. b) stattzugeben. 

5. 	Zurn Antrag 1. C) 	 - 

Dieser Antrag richtet sich darauf, dag einern Kandidaten, 
der in einer auf eine sachlich falsche Lösung 
gerichteten Prüfungsaufgabe den Sachfehler erkaimte und 
in seiner Prufungsarbeit demgegenUber eine sachlich 
richtige Lösung angab, für die gesarnte Prüfungsaufgabe 
generell die beste Note bzw. bei zweiteiligen 
PrUfungsaufgaben die höchste Bewertung für den gesarnten 
entsprechenden Teil der Prüfungsaufgabe zuzuerkennen 
sei. 

Nach Artikel 16 VEP obliegt es der Prüfungskomrnission, 
den Mitgliedern der Prüfungsausschüsse die 
erforderlichen Anweisungen zu geben, urn sicherzustellen, 
daZ die Arbeiten der Bewerber einheitlich bewertet 
werden (vgi. dazu Anweisungen an die Prüfungsausschüsse 
für die Bewertung der Prüfungsarbeiten, AE1. EPA 1993, 
73). GemdS Artikel 8 b) und C) \TEP 1st es dann die 
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Aufgabe der Prufungsausschüsse, die Prüfungsarbeiten zu 
bewerten und sie mit Notenvorschlägen an die Prüfungs-

komrnission zu übermitteln. Diese nixnmt die Noten-

vorschlage zur Kenntnis, benotet jede Arbeit und 

entscheidet daruber, ob der Bewerber bestanden hat 

(Artikel 7 (3) VEP) 

Aus dieser gesetzlichen Regelung ergibt sich, daS für 

die Festlegung der Bewertung der Arbeiten der Bewerber 

irn aligerneinen (Artikel 16 VEP) sowie im Einzelfall 

(Artikel 7 (3) VEP) die Prufungskommission zustàndig 

ist. Die Beschwerdekaxnrner in Disziplinarangelegenheiten 
1st an diese gesetzliche Regelung gebunden (Artikel 27 

VEP). Der Kainmer fehit damit die Zustandigkeit, über den 

Antrag 1. c) zu befinden, der sich auf die Einfuhrung 

einer neuen, ailgemeinen Bewertungsregel richtet. 

6. 	Zum Antrag 1. d) 

Entsprechendes gilt für den Antrag 1. d), der sich auf 
eine generelle Verlangerung der PrUfungszeiten richtet. 

Für die Festlegung der Anzahl der Prtifungsaufgaben und 

der jeweils zur Verfügung stehenden Zeit ist nach 
.Artikel 13 (2) \TEP allein die Prufungskommission 

zustandig (vgl. dazu Anweisungen an die Bewerber für die 

Anfertigung ihrer Arbeiten, AB1. EPA 1995, 148). 

Die Kaxnmer stirrimt mit den BeschwerdefUhrer darin 

tiberein, dais die Prufungskornmission bei der Festlegung 

der Anzahl der Prüfungsarbeiten und der jeweils zur 

Verfugung stehenden Zeit darauf zu achten hat, da1? die 

Losung der Aufgaben in dieser Zeit möglich ist. Dag dies 

bei den in Frage stehenden Prufungsaufgaben des 

Jahres 1997 der Fall war, belegen die im °Compendium" 

wiedergegebenen Prufungsarbeiten von Bewerbern. Diese 

widerlegen insbesondere auch die zeitlichen Annahrnen des 
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Beschwerdeführers, die er aus dem Abschreiberi eines 
Teils der Antwort eines Bewerbers abgeleitet hat (vgl. 
oben Ziff. VI. iii)). 

Es besteht damit für die Kaxnrner kein .Anhaltspunkt dafür, 
dai?, die Prüfungskornmission bei der Festlegung der Anzahl 
der Prüfungsarbeiten und der jeweils zur Verfügung 
stehenden Zeit das ihr gemäi! Artikel 13 (2) VEP 
zustehende Ermessen überschritten hätte. Eine weitere 
Uberprüfungsbefugnis besteht für die Kaxrner nach 
Artikel 27 (1) VEP nicht. 

7. 	Zum Anrag 2 

Gem&S Antrag 2 verlangt der Beschwerdefflhrer die 
Aussetzung des Beschwerdeverfahrens bis zur Wiederholung 
der Prüfungsaufgabe C, falls die Kainmer zu dem Sch1ui 
kommt, dag dem Antrag 1. b) und/oder dern Antrag 1. a) 
oder dem Antrag 1. a) mit der Abänderung Note 2, 3 oder 
4 stattgegeben werden könne. 

Da weder den Antrag 1. b) noch den Antrag 1. a) in 
unabgeänderter oder abgeanderter Form stattgegeben 
werden kann, entfàllt die Grundlage für Antrag 2. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen Grtinden wird entschieden: 

De Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Die Geschäftsstellenbeamtin: 	Der Vorsitzende: 

tkm 

M. Beer ZW.'? 

/i' ic& 
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